Interkulturelle Woche 2010 in Magdeburg: 

Organisatorische und fördertechnische Hinweise der Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V.

Eckdaten:

· Beantragung auf Unterstützung Ihrer Veranstaltung bis 31. Mai

· Termin der Interkulturellen Woche: 17.09.-07.10.2009

· 25. September, 13.00-18.00 Uhr, Fest „Magdeburg trifft die Welt“, am Alten Rathaus

· 12. November: Ende der Abrechnungsfrist gegenüber der AGSA e.V.

Was bietet die AGSA e.V.?

· Möglichkeit der vereinfachten Antragstellung und Abrechnung Ihrer Veranstaltung im Rahmen der Interkulturellen Woche (IKW) Magdeburg und Umland 

· Koordination der Gesamtaktivitäten im Rahmen des Magdeburger Integrationsnetzwerkes, insbesondere der AG „Interkultur & Soziales“

· Herstellen von Kontakten zwischen den Veranstaltern

· das einewelt haus in Magdeburg als Veranstaltungsort

· Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit (Eindruckplakate, Programmheft, Internet)

· Bewerben der Veranstaltungsschwerpunkte der IKW (wichtig: ersetzt nicht die Pressearbeit und individuelle Werbung für Ihre Einzelveranstaltung)

Was kann abgerechnet werden?

· Veranstaltungen müssen ausgewogen sein zwischen thematischem Hauptteil und kultureller Umrahmung 

· Honorare für externe Referenten bzw. Experten (siehe Auszug aus: Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Durchführung von Maßnahmen zur politischen Bildung)

· Reisekosten für Referenten bzw. Experten (auf der Grundlage des Bundesreisekostenrechtes: PkW: 0,20 € pro km, max. 130,00 € bzw: Bahn 2. Klasse, Vergleichsrechnung bzw. bei PKW: Begründung der Verkehrsmittelwahl – z.B. Transport von Materialien, Musikinstrumenten etc.)

· Materialkosten (nur Gestaltungs- und Verbrauchsmaterialien; nur Kosten, die unmittelbar mit der Durchführung der Veranstaltung im Zusammenhang stehen, keine Blumen) 

· Mieten (Technikmieten, in Ausnahmefällen auch Raummieten)

· Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Foto-, Video- und/oder Printarbeiten)

· Kosten für Bewirtung und Lebensmittel sind nicht förderfähig

Wie ist bei der AGSA abzurechnen?

· Sie als Einzelveranstalter gehen in Höhe der durch AGSA zugesicherten Unterstützung in Vorleistung 
· Die Kostenerstattung durch AGSA e.V. erfolgt bei ordnungsgemäßer Abrechnung in der Höhe und für die Kostenpositionen, die im Bescheid „Unterstützung Ihrer Veranstaltung...“ angegeben (Bescheid Mitte Juli 2010 durch AGSA an Sie) 
· Honorarverträge werden zwischen Ihrer Organisation und dem Honorarempfänger geschlossen; zu jedem Honorarvertrag gehört auch eine vom Referenten unterschriebene Honorarabrechnung (Vordrucke siehe unter www.agsa.de) 

· Veränderungen innerhalb der einzelnen Kostenpositionen sind in Höhe von 20% ohne Zustimmung möglich; Veränderungen in den Kostenpositionen über 20% bedürfen der vorherigen Zustimmung der AGSA.
· Die Förderung durch Dritte ist mitteilungspflichtig! 

· Neu in diesem Jahr: Es sind Teilnehmerlisten für jede finanziell geförderte Veranstaltung zu erstellen

· Nach Vorlage der Originalbelege (Honorarverträge, Honorarabrechnungen, Rechnungen, Quittungen und andere Zahlungsnachweise) und des Sachberichts wird durch die AGSA e.V. die Überweisung der Fördermittel an den Antragsteller erfolgen. 


Im Übrigen gelten für alle Fördermittel die Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung!
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Bei Veranstaltungen, die von der Landeszentrale fir politische Bildung geférdert werden,
richten sich die Honorare nach folgenden Bemessungsgrundlagen:

a) Eine Arbeitseinheit umfasst einen Zeitaufwand von zweieinhalb bis drei Stunden.

b) Das Honorar fir eine Arbeitseinheit in der Form eines Vortrages, eines gelenkten

Lehrgespraches oder Rollenspiels, die keiner besonderen Vorbereitung bedarf,

betragt je nach Zeitaufwand  bis 75 Euro.

c) Das Honorar fiir eine Arbeitseinheit in der Form eines Vortrages, eines gelenkten

Lehrgespréaches, eines Rollenspiels oder Verhaltenstrainings (z. B. themenzentrierte
interaktionelle Methode, Gruppendynamik mit Trainern besonderer Qualifikation)
einer entsprechend qualifizierten Fachkraft, die einer besonders umfangreichen
Vorbereitung bedarf oder durch umfangreiches Arbeitsmaterial unterstitzt wird,

betragt  bis 150 Euro.

d) Liegen auRerordentliche Grinde vor, kann mit vorheriger Genehmigung des
Direktors der Landeszentrale fiir politische Bildung ein Honorar bis 250 Euro

zugrunde gelegt werden.



Auszug aus: Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Durchführung von Maßnahmen zur politischen Bildung 









